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Kolonial- und Mandatmächte alles, um den Eingeborenen eine ihrer Kol-
tur entsprechende und doch nützliche Erziehung zu verschaffen.

In all diesen Diskussionen wurde immer wieder auf die Erklärung
der Menschenrechte hingewiesen, auf Grund derer die Unesco die Mit-
gliedstaaten zum Handeln auffordern sollte.

Es ist nicht möglich, hier die klugen und oft widerspruchsvollen Ver-
handlungen wiederzugeben. Wer sich dafür interessiert, kann die schritt-
liehen Unterlagen, 'Berichte und Schlussfolgerungen beim Internationalen
Frauenrat, Frankengasse 3, in Zürich, einsehen. Um aber einen Begriff
von dein bearbeiteten Gebieten zu vermitteln, seien hier noch Stichwort-

artig die Schlussfolgerungen erwähnt:
Grundlegendes Recht der Frau auf Ausbildung; Zugang zur Grund-

Schulung; Bekämpfung des Analphabetismus bei, erwachsenen Frauen;
Erziehung der Massen; Studien- und Berufsberatung; Technische und

moralische.Unterstützung für di,e berufstätige Frau; Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit ; Gerechte Besteuerung der ledigen und verheirateten Frau ;

Moderne Auffassung der Familie: Lebensgemeinschaft gleichberechtig-
ter Partner, Arbeitsrecht und Arbeitspflicht der Ehefrau, Erleichterungen
im Haushalt; Kulturelle und staatsbürgerliche Förderung der Frauen;
Prakt. Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse im Lebensgebiet der
Frau.

Zum Schillss sei noch die Ansprache erwähnt, mit welcher der Ge-
neraldirektor der Unesco, Jaime Torres-Bodet, die Konferenz eröffnete:
er betonte, class die Frau heute in der ganzen Kulturwelt gleichberechtigt
sei : es stehen ihr alle Menschenrechte zu, darunter — gemäss Art. 26

und 27 der Erklärung der Menschenrechte — das Recht zur freien Er-
ziehung und Bildung, das Recht zur freien Teilnahme am kulturellen Le-
ban der Gemeinde, zum Genuss des von der Wissenschaft Erworbenen.

Aber Herr Torres-Bodet ging noch weiter:
..Unzählige Beispiele zeigen, dass die Frau ihre Aufgabe als Mutter

mit andern, wichtigen Aufgaben verbinden kann, dass ihre Persönlichkeit
gehoben und gestärkt aus dieser Verbindung hervorgeht, dass ihr Ver-
antwortungsgefühl gegenüber der Menschheit daran wächst. Die Mensch-

heit bedarf dringend der Mitarbeit der Frau, die nun endlich mündig ge-
worden ist. Wir müssen ihr die Mittel geben, damit sie sich voll ent-
wickeln und zur Herrschaft über sich selbst gelangen kann. Wir müssen

ihr das Recht, die Würde verleihen, die sie verdient". Jeanne Eder.

Bemerkung der Redaktion : Frau Dr. J. Eder, Zürich, der wir obigen
Bericht verdanken, war zur Präsidentin der Konferenz gewählt worden
und Dr. Hanna Rhyd (Schweden) zur Stellvertretenden Vorsitzenden.
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